
Überleitung des Personals 
 
                     Beamtinnen und Beamte des Bundes 
 
  § 125. (1) Für den Bereich jeder Universität wird ein "Amt der 
Universität ..." eingerichtet, das in seiner Bezeichnung den Namen 
der betreffenden Universität zu führen hat. Das "Amt der Universität 
..." ist der Bundesministerin oder dem Bundesminister unmittelbar 
nachgeordnet und wird von der Rektorin oder dem Rektor dieser 
Universität geleitet. Diese oder dieser ist in dieser Funktion an 
die Weisungen der Bundesministerin oder des Bundesministers 
gebunden. Das "Amt der Universität ..." ist Dienstbehörde erster 
Instanz. In Dienstrechtsverfahren hat die Rektorin oder der Rektor 
als Leiterin oder Leiter des "Amts der Universität ..." das 
Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, BGBl. Nr. 29/1984, anzuwenden. 
Über Berufungen gegen Bescheide des "Amts der Universität ..." 
entscheidet die Bundesministerin oder der Bundesminister. 
  (2) Beamtinnen oder Beamte, die am Tag vor dem vollen 
Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität im 
Planstellenbereich Universitäten oder Universitäten der Künste 
ernannt sind, gehören ab dem auf diesen Zeitpunkt folgenden Tag 
(Stichtag) für die Dauer ihres Dienststandes dem Amt jener 
Universität an, deren Aufgaben sie überwiegend besorgt haben, und 
sind dieser Universität zur dauernden Dienstleistung zugewiesen, 
solange sie nicht zu einer anderen Bundesdienststelle versetzt 
werden. 
  (3) Beamtinnen und Beamte, die in einem anderen Planstellenbereich 
ernannt und der Universität zur Dienstleistung zugewiesen sind, 
gelten bei entsprechendem Bedarf ab dem Stichtag weiterhin der 
Universität zur Dienstleistung zugewiesen. 
  (4) Beamtinnen oder Beamte, die am Tag vor dem vollen 
Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität im 
Planstellenbereich Universitäten ernannt und einer Einrichtung einer 
Medizinischen Fakultät zugeordnet sind, gehören ab dem auf diesen 
Zeitpunkt folgenden Tag (Stichtag) für die Dauer ihres Dienststandes 
dem Amt jener Medizinischen Universität an, welche die 
Nachfolgeeinrichtung der betreffenden Medizinischen Fakultät ist, 
und sind dieser Medizinischen Universität zur dauernden 
Dienstleistung zugewiesen, solange sie nicht zu einer anderen 
Bundesdienststelle versetzt werden. 
  (5) Beamtinnen oder Beamte, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
dieses Bundesgesetzes einer Interuniversitären Einrichtung 
zugeordnet sind oder in der Zeit danach zugeordnet werden, gelten 
mit dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes an der 
Universität, welche die Nachfolgeeinrichtung der betreffenden 
Interuniversitären Einrichtung ist, als dieser Universität 
zugeordnet, solange sie nicht zu einer anderen Bundesdienststelle 
versetzt werden. 
  (6) Die in den Abs. 2 bis 5 genannten und in einem definitiven 
Bundesdienstverhältnis stehenden Beamtinnen und Beamten sind den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Universität in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis organisationsrechtlich 
gleichgestellt. 
  (7) Die Verwendung der Beamtinnen und Beamten gemäß Abs. 2 bis 5 
in einer Gesellschaft, an der die Universität mehrheitlich beteiligt 
ist, ist unter Beachtung der Art. 17 und 17a StGG zulässig. 
  (8) Dem "Amt der Universität ..." zugewiesene Beamtinnen und 
Beamte gemäß Abs. 2, 4 und 5 in einem definitiven Dienstverhältnis 
haben, wenn sie innerhalb von drei Jahren ab dem Stichtag ihren 
Austritt aus dem Bundesdienst erklären, mit Wirksamkeit von dem auf 
den Austritt folgenden Monatsersten Anspruch auf Aufnahme in ein 
Arbeitsverhältnis zur betreffenden Universität zu den zu diesem 



Zeitpunkt für neu eintretende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
geltenden Bestimmungen. 
  (9) Dem "Amt der Universität ..." zugewiesene Beamtinnen und 
Beamte gemäß Abs. 2, 4 und 5, die sich zum Stichtag im 
provisorischen Dienstverhältnis (§§ 10 und 177 BDG 1979) befinden, 
haben, wenn sie innerhalb von drei Jahren ab ihrer Definitivstellung 
ihren Austritt aus dem Bundesdienst erklären, mit Wirksamkeit von 
dem auf den Austritt folgenden Monatsersten Anspruch auf Aufnahme in 
ein Arbeitsverhältnis zur betreffenden Universität zu den zu diesem 
Zeitpunkt für neu eintretende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
geltenden Bestimmungen. 
  (10) Die beim Bund zurückgelegte Dienstzeit ist in den Fällen der 
Abs. 8 und 9 für alle zeitabhängigen Ansprüche anzurechnen. 
Forderungen des Bundes gegenüber diesen Bediensteten aus ihrem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, die bis zum Austritt 
entstanden sind, gehen bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses zur 
Universität auf die Universität über und sind von dieser dem Bund zu 
refundieren. 
  (11) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der in ein 
Arbeitsverhältnis zur Universität übertritt, hat keinen Anspruch auf 
Abfertigung gemäß § 26 und § 54 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. 
Nr. 54. Wird eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der gemäß § 21 
BDG 1979 in Verbindung mit § 26 Abs. 3 Gehaltsgesetz 1956 aus dem 
Dienstverhältnis ausgetreten ist, innerhalb von sechs Monaten nach 
Beendigung dieses Dienstverhältnisses in ein Arbeitsverhältnis zur 
Universität aufgenommen, hat sie oder er der Universität die 
anlässlich der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses gemäß 
§ 26 Abs. 3 Gehaltsgesetz 1956 erhaltene Abfertigung zu erstatten. 
  (12) Für dem "Amt der Universität ..." zugewiesene Beamtinnen und 
Beamten hat die Universität dem Bund den gesamten Aktivitätsaufwand 
samt Nebenkosten zu ersetzen und einen Beitrag zur Deckung des 
Pensionsaufwands zu leisten. Dieser Beitrag beträgt 31,8 vH des 
Aufwandes an Aktivbezügen. Als Aktivbezüge gelten alle 
Geldleistungen, von denen ein Pensionsbeitrag zu entrichten ist. Die 
von den Beamtinnen und Beamten einzubehaltenden Pensionsbeiträge 
sind anzurechnen. Im Falle einer künftigen Änderung der Höhe des 
Pensionsbeitrages der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten gemäß § 22 
Gehaltsgesetz 1956 ändert sich der Prozentsatz des Deckungsbeitrages 
im gleichen Ausmaß. Ab 1. Jänner 2004 geleistete besondere 
Pensionsbeiträge und Überweisungsbeträge sind umgehend und in voller 
Höhe an den Bund zu überweisen. Die sonstigen Zahlungen an den Bund 
sind jeweils am 10. des betreffenden Monats fällig. 
  (13) Für Beamtinnen und Beamte an den Universitäten gilt das 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994. 
                  Vertragsbedienstete des Bundes 
 
  § 126. (1) Bedienstete des Bundes, die am Tag vor dem vollen 
Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität zu Lasten 
einer Planstelle der Planstellenbereiche Universitäten oder 
Universitäten der Künste in einem vertraglichen Dienstverhältnis 
stehen, werden mit dem folgenden Tag (Stichtag) Arbeitnehmerinnen 
oder Arbeitnehmer jener Universität, deren Aufgaben sie überwiegend 
besorgt haben. 
  (2) Vertragsbedienstete, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden 
dieses Bundesgesetzes an einer Universität zu Lasten einer 
Planstelle der Planstellenbereiche Universitäten in einem 
vertraglichen Dienstverhältnis stehen und einer Einrichtung einer 
Medizinischen Fakultät zugeordnet sind, werden mit dem folgenden Tag 
(Stichtag) Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer jener Medizinischen 
Universität, welche die Nachfolgeeinrichtung der Medizinischen 
Fakultät ist. 
  (3) Vertragsbedienstete, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 



dieses Bundesgesetzes einer Interuniversitären Einrichtung 
zugeordnet sind oder in der Zeit danach zugeordnet werden, werden 
mit dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes an der 
Universität, welche die Nachfolgeeinrichtung der betreffenden 
Interuniversitären Einrichtung ist, Arbeitnehmerinnen oder 
Arbeitnehmer dieser Universität. 
  (4) Hinsichtlich einer allfälligen zeitlichen Befristung des 
Arbeitsverhältnisses tritt keine Änderung ein. Die Universität setzt 
die Rechte und Pflichten des Bundes gegenüber diesen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fort. Das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, in der jeweils 
geltenden Fassung, gilt hinsichtlich der ihm zum Stichtag 
unterliegenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Inhalt des 
Arbeitsvertrags mit der Universität. Der Abschluss von 
Sonderverträgen gemäß § 36 Vertragsbedienstetengesetz 1948 ist nicht 
mehr zulässig. Innerhalb von zwei Jahren ab dem vollen Wirksamwerden 
dieses Bundesgesetzes an der Universität ist eine Kündigung aus 
einem der im § 32 Abs. 4 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 
angeführten Gründe nicht zulässig. 
  (5) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäß Abs. 1 bis 3 
können innerhalb von drei Jahren nach dem Wirksamwerden des für neu 
eintretende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgeschlossenen 
Kollektivvertrags ihre Bereitschaft zum Übertritt in diesen 
Kollektivvertrag erklären. Ihre Arbeitsverträge sind mit Wirksamkeit 
des auf die Erklärung folgenden Monatsersten entsprechend 
anzupassen. 
  (6) Auf Vertragsassistentinnen und Vertragsassistenten in einem 
Dienstverhältnis gemäß § 52a des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 
ist § 52b des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle der Bundesministerin oder des 
Bundesministers (§ 52b Abs. 1 Z 2) das Rektorat tritt. 
  (7) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäß Abs. 6 können 
innerhalb von drei Jahren nach dem Wirksamwerden des für neu 
eintretende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgeschlossenen 
Kollektivvertrags, frühestens jedoch nach der Verlängerung des 
Arbeitsverhältnisses auf unbestimmte Zeit gemäß § 52b des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, ihre Bereitschaft zum Übertritt 
in diesen Kollektivvertrag erklären. Ihre Arbeitsverträge sind mit 
Wirksamkeit des auf die Erklärung folgenden Monatsersten 
entsprechend anzupassen. 
  (8) Aus Anlass des Ausscheidens aus dem Bundesdienstverhältnis 
gemäß Abs. 1 bis 3 und des Übertritts gemäß Abs. 5 oder 7 gebührt 
keine Abfertigung gemäß § 35 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948. 
Die im vorangegangenen Dienstverhältnis zurückgelegte Dienstzeit ist 
für alle zeitabhängigen Rechte zu berücksichtigen. 
                        Lehrlinge des Bundes 
 
  § 127. Hinsichtlich der Rechtsstellung der Lehrlinge des Bundes, 
die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der 
Universität in einem Ausbildungsverhältnis gemäß 
Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969, stehen, tritt nach dem 
Stichtag keine Änderung ein. Die Universität tritt in die 
Ausbildungsverpflichtung des Bundes ein. 
                            Neuaufnahmen 
 
  § 128. Für ab dem Zeitpunkt des vollen Wirksamwerdens dieses 
Bundesgesetzes an der Universität neu aufgenommene Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gilt bis zum In-Kraft-Treten eines 
Kollektivvertrags gemäß § 108 Abs. 3 das Vertragsbedienstetengesetz 
1948 mit Ausnahme der §§ 4, 32 und 34 als Inhalt des Arbeitsvertrags 
mit der Universität. 



                       Haftungen des Bundes 
 
  § 129. (1) Zur Sicherung der bezugsrechtlichen Ansprüche der 
Beamtinnen und Beamten, die nach dem Stichtag in ein 
Arbeitsverhältnis zur Universität überwechseln, und der 
Vertragsbediensteten sowie der Lehrlinge, die in ein Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnis zur Universität übergeführt werden, haftet der 
Bund wie ein Ausfallsbürge (§ 1356 des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches). Die Höhe der Haftung ist mit jenem Betrag begrenzt, 
der sich am Tag vor dem Ausscheiden der Bediensteten aus dem 
Bundesdienst aus der für die genannten Bediensteten maßgeblich 
gewesenen besoldungsrechtlichen Stellung unter Berücksichtigung 
ihrer Verwendung zu diesem Zeitpunkt ergibt, zuzüglich der nach 
diesem Zeitpunkt zurückgelegten Dienstzeit, der vorgesehenen 
regelmäßigen Vorrückungen und der allgemeinen Gehaltserhöhungen. 
  (2) Anwartschaften auf Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gemäß Abs. 1 werden von der 
Universität übernommen. 
          Forderungen des Bundes gegenüber den Bediensteten 
 
  § 130. Die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses 
Bundesgesetzes an der Universität bestehenden Forderungen des Bundes 
aus dem Titel gewährter Vorschüsse sowie allfällige 
Rückersatzansprüche nach dem Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949, 
Organhaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 181/1967, oder 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 80/1965, gegenüber 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Universität, die aus einem 
Beamtendienstverhältnis in ein Arbeitsverhältnis zur Universität 
überwechseln oder aus einem Dienstverhältnis als Vertragsbedienstete 
oder Vertragsbediensteter in ein Arbeitsverhältnis zur Universität 
übergeführt werden, gehen mit dem Entstehen dieser 
Arbeitnehmerschaft auf die Universität über und sind von dieser dem 
Bund zu refundieren. 
              Übergang der Dienst- und Naturalwohnungen 
 
  § 131. Beamtinnen oder Beamte, die in ein Arbeitsverhältnis zur 
Universität überwechseln, und Vertragsbedienstete, die in ein 
Arbeitsverhältnis zur Universität überführt werden, sind 
hinsichtlich der Nutzung von Dienst- oder Naturalwohnungen so zu 
behandeln, als ob sie Bundesbedienstete wären. Dadurch wird kein 
Bestandsverhältnis an der Wohnung begründet, die Bestimmungen des 
§ 80 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, und der 
§§ 24a bis 24c des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, finden 
weiterhin sinngemäß Anwendung. Die Rechte des Dienstgebers im Sinne 
des § 80 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 nimmt die 
Bundesministerin oder der Bundesminister wahr. 
 Wissenschaftliche (Künstlerische) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
                          (in Ausbildung) 
 
  § 132. (1) Hinsichtlich der Rechtsstellung der Wissenschaftlichen 
(Künstlerischen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (in Ausbildung) 
(§ 6 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von wissenschaftlichen 
und künstlerischen Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten 
der Künste, BGBl. Nr. 463/1974), die am Tag vor dem vollen 
Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität in einem 
Ausbildungsverhältnis zum Bund stehen, tritt nach dem Stichtag keine 
Änderung ein. Sie gelten ab dem Stichtag als der Universität oder 
der Medizinischen Universität zugeordnet, welche die 
Nachfolgeeinrichtung der Universität oder der Medizinischen Fakultät 
ist, deren Aufgaben sie überwiegend besorgt haben. Die Universität 
tritt in die Ausbildungsverpflichtung des Bundes ein. Das 



Rechtsverhältnis endet aus den im § 6e des Bundesgesetzes über die 
Abgeltung von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an 
Universitäten und Universitäten der Künste genannten Gründen oder 
durch Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis zu einer Universität oder 
einer Medizinischen Universität. 
  (2) Die §§ 6 bis 6g und 7 des Bundesgesetzes über die Abgeltung 
von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an 
Universitäten und Universitäten der Künste, BGBl. Nr. 463/1974, sind 
auf die im Abs. 1 genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum 
Ablauf ihres Ausbildungsverhältnisses weiter anzuwenden. 
      Personen in einem besonderen Rechtsverhältnis zum Bund 
 
  § 133. (1) Hinsichtlich des Rechtsverhältnisses von Personen, die 
am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der 
Universität in einem besonderen Rechtsverhältnis zum Bund (Tutoren 
gemäß § 1a, Studienassistenten und Demonstratoren gemäß § 1b, 
Lehrbeauftragte gemäß § 1 Abs. 2 und § 2 sowie Gastprofessorinnen 
und Gastprofessoren gemäß § 3 des Bundesgesetzes über die Abgeltung 
von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an 
Universitäten und Universitäten der Künste) stehen, tritt nach dem 
Stichtag keine Änderung ein. Sie gelten ab dem Stichtag als der 
Universität oder der Medizinischen Universität zugeordnet, welche 
die Nachfolgeeinrichtung der Universität oder Medizinischen Fakultät 
ist, deren Aufgaben sie überwiegend besorgt haben. Das 
Rechtsverhältnis endet mit Zeitablauf. 
  (2) Der Abschluss oder die Verlängerung eines solchen besonderen 
Rechtsverhältnisses zum Bund durch die Universität ist mit 
Wirksamkeit ab dem Stichtag unzulässig. 
  (3) Die §§ 1, 1a, 1b, 2, 2a, 3 und 7 des Bundesgesetzes über die 
Abgeltung von wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an 
Universitäten und Universitäten der Künste sind auf die im Abs. 1 
genannten Personen bis zum Ablauf ihres besonderen 
Rechtsverhältnisses weiter anzuwenden. 
         Angestellte im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit 
 
  § 134. (1) Angestellte, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden 
dieses Bundesgesetzes an der Universität in einem Arbeitsverhältnis 
zu einer teilrechtsfähigen Einrichtung der Universität stehen, 
werden mit dem folgenden Tag (Stichtag) Arbeitnehmerinnen oder 
Arbeitnehmer dieser Universität. Ab diesem Zeitpunkt setzt die 
Universität als Arbeitgeberin die Rechte und Pflichten der 
teilrechtsfähigen Einrichtung der Universität fort. Ein im Rahmen 
der Teilrechtsfähigkeit befristet abgeschlossenes Arbeitsverhältnis 
endet mit Zeitablauf. 
  (2) Angestellte, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses 
Bundesgesetzes an einer Medizinischen Fakultät in einem 
Arbeitsverhältnis zu einer teilrechtsfähigen Einrichtung dieser 
Medizinischen Fakultät stehen, werden mit dem folgenden Tag 
(Stichtag) Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer der Medizinischen 
Universität, welche die Nachfolgeeinrichtung der Medizinischen 
Fakultät ist. Ab diesem Zeitpunkt setzt die Medizinische Universität 
als Arbeitgeberin die Rechte und Pflichten der teilrechtsfähigen 
Einrichtung der Medizinischen Fakultät fort. Ein im Rahmen der 
Teilrechtsfähigkeit befristet abgeschlossenes Arbeitsverhältnis 
endet mit Zeitablauf. 
  (3) Angestellte, die in einem Arbeitsverhältnis zu einer 
teilrechtsfähigen Interuniversitären Einrichtung stehen, werden mit 
dem Tag des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes an jener 
Universität, welche die Nachfolgeeinrichtung dieser 
Interuniversitären Einrichtung ist, zu deren Arbeitnehmerinnen oder 
Arbeitnehmern. Ab diesem Zeitpunkt setzt diese Universität als 



Arbeitgeberin die Rechte und Pflichten der teilrechtsfähigen 
Interuniversitären Einrichtung fort. Ein im Rahmen der 
Teilrechtsfähigkeit befristet abgeschlossenes Arbeitsverhältnis 
endet mit Zeitablauf. 
   Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
                           Universität 
 
  § 135. (1) Für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Universität gilt das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974. 
  (2) Die Universität gilt als Betrieb im Sinne des § 34 ArbVG. 
  (3) An jeder der in § 6 Z 1 bis 21 genannten Universitäten ist je 
ein Betriebsrat für das wissenschaftliche und künstlerische sowie 
für das allgemeine Universitätspersonal nach den Bestimmungen der 
§§ 50 ff ArbVG zu wählen. Die Ärztinnen und Ärzte gemäß § 94 Abs. 3 
Z 5 und Z 6 sind zum Betriebsrat für das wissenschaftliche und 
künstlerische Personal aktiv und passiv wahlberechtigt. Gemäß § 22a 
des Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG), BGBl. Nr. 92/1970, 
sind Behindertenvertrauenspersonen zu wählen. 
  (4) Der am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes 
an den Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 3 und 7 bis 21 eingerichtete 
Dienststellenausschuss für die Universitätslehrer bleibt bis zum 
Ablauf der am Stichtag noch laufenden Funktionsperiode bestehen. Ab 
dem Stichtag obliegt dem bestehenden Dienststellenausschuss für die 
Universitätslehrer die Funktion des Betriebsrats für das 
wissenschaftliche und künstlerische Personal im Sinne des 
Arbeitsverfassungsgesetzes. 
  (5) Der am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes 
an den Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 3 und 7 bis 21 eingerichtete 
Dienststellenausschuss für die Bediensteten mit Ausnahme der 
Universitätslehrer bleibt bis zum Ablauf der am Stichtag noch 
laufenden Funktionsperiode bestehen. Ab dem Stichtag obliegt dem 
bestehenden Dienststellenausschuss für die Bediensteten mit Ausnahme 
der Universitätslehrer die Funktion des Betriebsrats für das 
allgemeine Universitätspersonal im Sinne des 
Arbeitsverfassungsgesetzes. 
  (6) Die Dienststellenausschüsse für die Universitätslehrer und die 
Dienststellenausschüsse für die Bediensteten mit Ausnahme der 
Universitätslehrer an den Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 3 haben ab 
dem Zeitpunkt des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes auch 
die Funktion des entsprechenden Dienststellenausschusses an der 
Medizinischen Universität desselben Standorts wahrzunehmen. 
  (7) Die bestehenden Personalvertretungsorgane haben vor Ablauf 
ihrer Funktionsperiode für die rechtzeitige Ausschreibung von 
Betriebsratswahlen zu sorgen. 
  (8) Im Übrigen gelten für die Universitäten die Bestimmungen des 
Arbeitsverfassungsgesetzes mit folgender Maßgabe: 
  1. Eine Unterteilung in Arbeiter- und Angestelltenbetriebsrat 
     findet nicht statt. 
  2. Für die zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten 
     hat der Betriebsrat gleichzeitig die Funktion des 
     Dienststellenausschusses im Sinne des § 9 des 
     Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 133/1967, 
     wahrzunehmen. Die der Universität zugewiesenen Beamtinnen und 
     Beamten gehören darüber hinaus weiterhin dem Wirkungsbereich 
     des zuständigen Zentralausschusses beim Bundesministerium für 
     Bildung, Wissenschaft und Kultur an. 
  (9) Der beim Bundesministerium eingerichtete Zentralausschuss für 
die Universitätslehrer und der Zentralausschuss für die Bediensteten 
mit Ausnahme der Universitätslehrer bleiben bis zum Ende der am Tag 
vor dem vollen Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes laufenden 
Funktionsperiode bestehen, § 23 Abs. 2 lit. a und c des 
Bundes-Personalvertretungsgesetzes sind nicht anzuwenden. 



 


